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1. Erleichterungen im Bilanzrecht für Kleinstunternehmen treten in Kraft 

Ab sofort werden kleine Unternehmen weitere Erleichterungen im Bereich der Rechnungslegung nutzen können. 
Mit den Neuregelungen hat das Bundesjustizministerium die Optionen zur Entlastung von Kleinstunternehmen 
zügig genutzt, die dem deutschen Gesetzgeber mit der erst im April 2012 in Kraft getretenen Micro-Richtlinie 
2012/6/EU gewährt werden. Das Gesetz hat die durch die EU eingeräumten und von Deutschland unterstützten 
Möglichkeiten zur Erleichterung und zum Bürokratieabbau weitestmöglich ausgelotet und das 
Entlastungspotenzial ausgeschöpft.  
Der Umfang der Daten, die Kleinstunternehmen in den Jahresabschluss aufnehmen müssen, reduziert sich 
erheblich. Bilanzierungs- und Offenlegungspflichten werden merklich abgesenkt. Zudem muss der Jahresabschluss 
nicht mehr im Bundesanzeiger veröffentlicht, sondern lediglich hinterlegt und dann auf Anfrage Dritter 
kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden.  
Die Neuregelungen gelten für alle Geschäftsjahre, deren Abschlussstichtag nach dem 30. Dezember 2012 liegt, 
erstmals also für Geschäftsjahre mit dem Abschlussstichtag 31. Dezember 2012. 
Zum Hintergrund: Kleinstbetriebe, die in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft oder einer 
Personenhandelsgesellschaft ohne voll haftende natürliche Personen (z. B. GmbH & Co. KG) organisiert sind, 
unterlagen bisher umfangreichen Vorgaben für die Rechnungslegung. Bei Unternehmen mit sehr geringen 
Umsätzen und Vermögenswerten lösten diese Vorgaben oft eine deutliche Belastung aus. Gleichzeitig 
konzentriert sich das Interesse Dritter an Jahresabschlüssen häufig auf die Nachfrage weniger Kennzahlen. Mit der 
Gesetzesänderung werden nunmehr im Anschluss an frühere Entlastungen durch das 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz die Vorgaben für die Rechnungslegung für Kleinstkapitalgesellschaften 
maßvoll abgeschwächt. Grundlage ist die im Frühjahr 2012 in Kraft getretene Micro-Richtlinie, die es den 
Mitgliedstaaten erstmals erlaubt, für Kleinstkapitalgesellschaften Erleichterungen im Bereich  der 
Rechnungslegungs- und Offenlegungsvorschriften zu gewähren. Das Gesetz nutzt die in der Richtlinie festgelegten 
Spielräume bei der Festlegung des Kreises der erfassten Unternehmen nahezu vollständig aus. Eine Umstellung 
auf eine freiwillige Offenlegung ermöglicht die Richtlinie jedoch nicht.  
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Von der Entlastung können alle Kleinstkapitalgesellschaften profitieren, die an zwei aufeinander folgenden 
Abschlussstichtagen zwei der drei nachfolgenden Merkmale nicht überschreiten: Umsatzerlöse bis 700.000 Euro, 
Bilanzsumme bis 350.000 Euro sowie durchschnittlich 10 beschäftigte Arbeitnehmer. Damit werden mehr als 
500.000 Unternehmen in Deutschland von den Erleichterungen profitieren können. 
Inhaltlich sieht das Gesetz folgende wesentlichen Erleichterungen im Bereich der Rechnungslegung und 
Offenlegung vor: Kleinstunternehmen können auf die Erstellung eines Anhangs zur Bilanz vollständig verzichten, 
wenn sie bestimmte Angaben (u.a. zu Haftungsverhältnissen) unter der Bilanz ausweisen. Darüber hinaus werden 
weitere Optionen zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresabschluss eingeräumt (z.B. vereinfachte 
Gliederungsschemata). Kleinstkapitalgesellschaften können künftig wählen, ob sie die Offenlegungspflicht durch 
Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rechnungslegungsunterlagen) oder durch Hinterlegung der Bilanz 
erfüllen. Zur Sicherung eines einheitlichen Verfahrens wird die elektronische Einreichung der Unterlagen beim 
Betreiber des Bundesanzeigers auch für die Hinterlegung vorgeschrieben. Im Fall der Hinterlegung können Dritte 
– wie in der Richtlinie vorgegeben – auf Antrag (kostenpflichtig) eine Kopie der Bilanz erhalten. Der Deutsche 
Bundestag hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Erleichterung im Bereich der Rechnungslegung 
unverändert angenommen. Der Bundesrat hat keinen Einspruch eingelegt. Das Gesetz ist am 27.12.2012 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und tritt ab sofort in Kraft. 
 

2. Säumniszuschläge trotz fristgerechter Einlösung eines verspätet eingereichten Schecks 

Ein Unternehmer hatte seine Umsatzsteuervorauszahlung per Scheck bezahlt. Dieser Scheck ging am 8. November 
beim Finanzamt ein. Die Gutschrift auf dem Konto der Finanzverwaltung erfolgte fristgemäß am 10. November 
2010. Trotzdem setzte das Finanzamt gegen den Steuerzahler einen Säumniszuschlag fest, da die Zahlung fiktiv 
erst als am 11. November 2010 bewirkt angesehen wurde. 
Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt. Scheckzahlungen gelten von Gesetzes wegen drei Tage nach Eingang bei 
der Finanzbehörde als bewirkt. Danach ist eine Scheckzahlung auch dann nicht fristgerecht, wenn die 
Finanzbehörde zwar vor Ablauf der Drei-Tage-Frist über den Zahlungsbetrag verfügen kann, die Zahlung aber nach 
der gesetzlichen Bestimmung zu spät erfolgt ist. 
 

3. Anhebung des Grundfreibetrags rückwirkend zum 1.1.2013 

Der Bundestag bestätigte am 17.1.2013 den Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschusses zur Anhebung des 
Grundfreibetrags. Damit wird rückwirkend zum 1.1.2013 die verfassungsrechtlich gebotene Anhebung des 
steuerfreien Existenzminimums um 126 Euro auf 8.130 Euro erfolgen. Zum 1.1.2014 steigt der Grundfreibetrag 
dann nochmals auf 8.354 Euro. 
Das äußerst lobenswerte Gesetzesvorhaben der Regierung zur Bekämpfung der kalten Progression ist damit 
dennoch in weiten Teilen gescheitert. Denn insbesondere das Ziel – nicht gewollten Steuerbelastungen durch eine 
Korrektur des Einkommensteuertarifs entgegenzuwirken – konnte sich nicht durchsetzen. Bereits im Mai 2012 
hatten die SPD-geführten Länder die Gesetzesvorlage im Bundesrat blockiert. Das anschließende monatelange 
Vermittlungsverfahren zog sich schließlich bis in den Dezember und mündete in dem nunmehr vorliegenden stark 
beschnittenen Einigungsvorschlag. 
Dieser beinhaltet neben der Anhebung des steuerfreien Existenzminimums wenigstens den Entschluss, künftig 
alle zwei Jahre einen Bericht über die Wirkung der kalten Progression vorzulegen. Mit dieser Maßnahme setzt der 
Gesetzgeber eine dringende Forderung des Deutschen Steuerberaterverbands e.V. um, da sich hierdurch die 
Mehrbelastungen der Steuerpflichtigen infolge der kalten Progression künftig schwarz auf weiß belegen lassen. 
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4. Auch bei nicht unerheblicher privater Mitbenutzung können die Aufwendungen für ein häusliches 

Arbeitszimmer abziehbar sein 

Die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung dürfen grundsätzlich nicht 
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten angesetzt werden. Dieses Abzugsverbot gilt nicht, wenn für die 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall wird die Höhe 
der abzugsfähigen Aufwendungen auf 1.250 € begrenzt. Die betragsmäßige Beschränkung gilt nicht, wenn das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.  
Nach bisheriger Auffassung der Finanzverwaltung war der Abzug der Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer nur möglich, wenn das Zimmer nahezu ausschließlich beruflichen oder betrieblichen Zwecken 
diente. Bei gemischter (privater und beruflicher) Nutzung kam wegen des sog. Aufteilungsverbots ein Abzug nicht 
in Frage. Nachdem der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zur Beurteilung gemischt veranlasster 
Aufwendungen geändert hat, kommt nach einem Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts auch bei 
Aufwendungen für ein Arbeitszimmer eine Aufteilung in Betracht, sofern der Charakter als „Arbeitszimmer“ trotz 
privater Mitbenutzung zu bejahen ist. Nach diesem Urteil sind Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
auch bei einer gemischten Nutzung teilweise abziehbar, wenn das Arbeitszimmer büromäßig eingerichtet ist und 
eine Aufteilung der Aufwendungen zumindest im Schätzungswege möglich ist. Der Bundesfinanzhof muss 
abschließend entscheiden. 
Hinweis: Etliche Finanzgerichte mussten sich in den letzten Jahren mit der Frage auseinandersetzen, ob und unter 
welchen Voraussetzungen Aufwendungen für ein Zimmer steuerlich berücksichtigt werden können, wenn das 
Zimmer nicht nur beruflichen Zwecken diente, sondern auch in erheblichem Umfang privat mitgenutzt wurde. Die 
Gerichte kamen dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen. Letztendlich kann nur der Bundesfinanzhof Klarheit 
schaffen. Es sind einige Revisionen anhängig. 
 

5. Veranlagungswahlrecht von Ehegatten und Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 

Ab Veranlagungszeitraum 2013 wird die Wahl der Veranlagungsart für den entsprechenden 
Veranlagungszeitraum durch Angabe in der Steuererklärung bindend und kann innerhalb eines 
Veranlagungszeitraums nur noch geändert werden, wenn 

 ein die Ehegatten betreffender Steuerbescheid aufgehoben, geändert oder berichtigt wird und 

 die Änderung bis zur Bestandskraft des Änderungs- oder Berichtigungsbescheides schriftlich oder 

elektronisch mitgeteilt oder zur Niederschrift erklärt worden ist und 

 sich bei Änderung der Veranlagungsart insgesamt weniger Steuern ergeben. Dabei ist die 

Einkommensteuer der einzeln veranlagten Ehegatten zusammenzurechnen. 

 
6. Notwendige und der Höhe nach angemessene Zivilprozesskosten können außergewöhnliche 

Belastungen sein 

Die Kosten eines Zivilprozesses können unabhängig vom Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen 
zwangsläufig entstehen. Die Abzugsfähigkeit setzt voraus, dass die Zivilprozesskosten notwendig sind und einen 
angemessenen Betrag nicht überschreiten. 
Zivilprozesskosten, die das vom Prozessgegner nach Obsiegen des Steuerpflichtigen in der ersten Instanz 
eingelegte Berufungsverfahren in einem Rechtsstreit gegen einen mit der Erstellung des Kellers des 
selbstgenutzten Fertighauses beauftragten Bauunternehmer betreffen, sind als außergewöhnliche Belastung 
abzugsfähig. 
Der Abzugsfähigkeit der Prozesskosten steht nicht entgegen, dass der Prozess vor dem OLG mit einem Vergleich 
endet und damit der Steuerpflichtige die Kostenlast im Vergleichswege „freiwillig“ auf sich genommen hat. Die 
näheren Umstände bei der Beendigung des Zivilprozesses und die dabei zu regelnde Verteilung der Prozesskosten 
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auf die Streitparteien sind nach o.g. BFH-Rechtsprechung für die Frage der Zwangsläufigkeit der Aufwendungen 
nicht von Bedeutung. 
Für die Abzugsfähigkeit von Prozesskosten ist allein entscheidend, ob der Steuerpflichtige, der die Kosten letztlich 
getragen hat, das Prozesskostenrisiko aus der ex ante Sicht mutwillig oder leichtfertig eingegangen ist. 
 

7. Wichtige Hinweise zur Aufbewahrungspflicht bei Registrierkassen 

a) Streitpunkt Kassenführung 
Ein immer währender Streitpunkt mit der Finanzverwaltung stellt – hauptsächlich im Bargewerbe – die 
Ordnungsmäßigkeit der Kassenprüfung dar. Verstöße gegen die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung – wie z.B. 
keine zeitnahe Führung, keine Kassensturzfähigkeit oder überhaupt das Fehlen einer Kasse – ermöglichen der 
Finanzverwaltung sehr schnell den Einstieg in die Zuschätzung. 

b) Schätzungsmöglichkeit 
Das Finanzamt darf nach der Rechtsprechung die Besteuerungsgrundlagen schätzen, wenn der Steuerpflichtige 
seinen Buchführungs- oder Aufzeichnungsverpflichtungen nicht, nicht ordnungsgemäß oder nicht vollständig 
nachkommt und somit die Beweiskraft der Buchführung i. S. d. § 158 AO nicht mehr gilt. Der Umfang der 
Schätzungsbefugnis richtet sich danach, ob die Kassenführung im Mittelpunkt der betrieblichen Tätigkeit steht. 

c) Aufbewahrungspflicht 
Bitte beachten Sie, dass die Erleichterungen zum Verzicht auf die Aufbewahrung von Kassenstreifen bei Einsatz 
elektronischer Registrierkassen mit Wirkung ab 26.11.2010 aufgehoben wurden. 
Es ist daher bei allen Registrierkassen erforderlich,  

- Registrierkassenstreifen 

- Kassenzettel 

- Bons, Z-Bons 

- Bedienungsanleitungen 

- Arbeitsanweisungen 

- usw. 

komplett aufzubewahren. 

d) Datenzugriff 
Von dem Ausdruck der Registrierkassenstreifen ist die Aufbewahrungspflicht der elektronischen Daten zu 
unterscheiden. Bei den Registrierkassenstreifen handelt es sich um einen Papierausdruck. Hier galten bis Oktober 
2010 verschiedene Aufbewahrungserleichterungen. 
Die Aufbewahrungserleichterungen gelten und galten aber nicht für die elektronischen Aufzeichnungen. Die 
Regelungen zur Speicherung und Vorhalten der elektronischen Daten wurden zum 1.1.2002 eingeführt. Die 
Lesbarkeit der elektronischen Daten und die Zugriffsmöglichkeit darauf muss gewährleistet sein. Sollten die 
elektronischen Daten nicht mehr auslesbar sein, so stellt dies einen gravierenden Verstoß gegen die zum 1.1.2002 
eingeführten Pflichten dar. 

e) Kassen-Informationsbrief 
Weitere Informationen erhält unser spezieller Informationsbrief zur Kassenführung, den wir Ihnen auf Nachfrage 
gerne zusenden. 


